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A. Verbraucherinformation

Ihr Versicherer ist:

Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, Solms     -
straße 27-37, 60486 Frankfurt.
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt, HRB 88353

Hauptgeschä  stä  gkeit:

Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittel-
bare Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungswesens im 
In- und Ausland und von sonstigen Ge-schäften, die in engem 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb 
stehen. Lebens- und substitutive Krankenversicherungen über-
nimmt die Gesellschaft nur als Rückversicherer.

Ihre Verwaltungsgesellschaft ist:

Konzept & Marketing GmbH (K&M),  
Podbielskistraße 333, 30659 Hannover
Tel.: 0511 - 640 54  0; Fax: 0511 - 640 54 444
Der Versicherer hat die K&M bevollmächtigt, die Vertrags- und 
Schaden  bearbeitung durchzuführen.

Sämtlichen Schriftverkehr, Willenserklärungen sowie 
Zahlungen richten Sie bitte direkt an:

Konzept & Marketing GmbH (K&M),  
Podbielskistraße 333, 30659 Hannover

Vertragsgrundlagen:

Für das Versicherungsverhältnis gelten die im Versicherungs-
schein näher bezeichneten Versicherungsbedingungen und 
sonstigen Verein barungen. In den Versicherungsbedingungen 
sind insbesondere die Art, der Umfang und die Fälligkeit der 
Versicherungsleistung konkret geregelt. Alle für diesen Vertrag 
allgemeinen und besonderen Be  stimmungen sind in diesem 
Druckstück geregelt, sofern im Ver sicherungs schein nichts 
anderes vereinbart wird.

Gül  gkeitsdauer von Informa  onen:

Es wird darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung gestellten 
Informationen (z. B. Produktinformationsblatt, Antrags-/Anfra-
geformular oder Angebote) nicht unbefristet gültig sind. Bei-
spielsweise können gesetzliche Änderungen dazu führen, dass 
diese Informationen nicht mehr aktuell sind.

Versicherungsbeginn:

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein an  gegebenen Zeitpunkt, mit der rechtzeitigen Zahlung 
des ersten oder einmaligen Beitrags gemäß § 8 Allgemeine 
Versicherungs bedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 
2008).

Beitragshöhe und Beitragszahlungsweise:

Detaillierte Angaben über die Beitragshöhe und über die 
Beitrags zahlungsweise sowie Angaben über etwaige Neben-
gebühren, Neben kosten und die Angabe des insgesamt zu zah-
lenden Beitrages sind in dem Versicherungsschein enthalten. 
Die Folgen einer nicht rechtzeitigen Beitrags zahlung ergeben 
sich aus §§ 9 und 10 Allgemeine Versich erungs bedingungen zur 
Haftpflichtversicherung (AHB 2008). 

Versichererwechsel:

Auf die Möglichkeit des Wechsels nach § 2 der Vollmachten 
der Konzept & Marketing GmbH weisen wir hin.

Widerrufsrecht:

Der Versicherungsnehmer kann die Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsschein, die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich unserer Allge mei nen Versicherungs-
bedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten hat. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes. Der 
Widerruf ist zu richten an die Konzept & Marketing GmbH, Pod-
bielskistraße 333, 30659 Hannover. Bei einem Widerruf per Tele-
fax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 05 11 - 
640 54 444. Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an 
folgende E-Mail-Adresse zu richten: info@k-m.info

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet der Versicherungs-
schutz und der Versicherer erstattet den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufes entfallenden Teil des Beitrages, wenn der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Wider-
rufes entfällt, kann der Versicherer in diesem Fall einbehalten. 
Dabei handelt es sich bei jährlicher Zahlungsweise um 1/360, 
halbjährlicher Zahlungsweise um 1/180, bei vierteljährlicher 
Zahlungsweise um 1/90 und bei monatlicher Zahlungsweise um 
1/30 des im Antrag angegebenen Beitrages gemäß Zahlungswei-
se pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufes. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise:

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf ausdrückli-
chen Wunsch des Versicherungsnehmers sowohl von diesem als 
auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor der Versiche-
rungsnehmer das Widerrufsrecht ausgeübt hat. Widerruft der 
Versicherungsnehmer eine Vertragserklärung im Rahmen eines 
Ersatzvertrages, so läuft der ursprüngliche Versicherungsvertrag 
weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat.

Geltendes Recht:

Es gilt deutsches Recht.
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Zuständigkeit für Beschwerden: 

Beschwerden kann der Versicherungsnehmer an folgende 
Instanzen richten:
– Verein Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 

10006 Ber  lin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombuds-
mann.de.

 Das Streitschlichtungsverfahren ist für den Versicherungs-
nehmer kostenlos, da die Zurich Insurance plc ein Vereins-
mitglied ist.

– Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurhein dorfer Straße 108, 53117 Bonn.

– Hauptbevollmächtigter der Zurich Insurance plc, Nieder-
lassung für Deutschland, Solmsstraße 27-37, 60486 
Frankfurt.

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, statt oder nach der
Beendigung des Ombudsmannverfahrens den Rechtsweg zu 
beschreiten.
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D. Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (HP 2008)C. Vollmachten der Konzept & Marketing GmbH (Verwaltungsgesellschaft/Assekuradeur)

§ 1 Anzeigen und Willenserklärungen

1. Die Verwaltungsgesellschaft des Versicherers für alle 
Ver sicherungs verträge ist die Firma Konzept & 
Marketing GmbH, Hannover (im Folgenden K&M 
genannt).

2. K&M ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende 
Anzeigen, Willenserklärungen, Schadenanzeigen und 
Beiträge in Empfang zu nehmen sowie ausstehende 
Beiträge einzufordern und den dazugehörigen Schrift-
verkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher Art 
im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag (z.B. 
Rücktritt, Kündigung, Anfechtung) abzugeben. Die 
Beiträge gelten als beim Ver sicherer eingegangen, 
wenn sie bei K&M eingegangen sind.

3. K&M ist vom Versicherer beauftragt, gegenüber den 
Ver sicherungsnehmern und den betreuenden Ver-
mittlern die Annahme oder Ablehnung von Anträgen zu 
erklären.

4. K&M ist vom Versicherer beauftragt, die Schaden-
bearbeitung vorzunehmen.

5. Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geän-
dert, die Änderung aber K&M nicht mitgeteilt, so 
genügt für eine Wil lens erklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte K&M 
bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu welchem sie, ohne die An schriften-
änderung, bei regelmäßiger Beförderung dem Ver-
sicherungsnehmer zugegangen wäre.

§ 2 Versichererwechsel

K&M ist berechtigt, das auf der Grundlage dieses Vertrages 
versicherte Risiko jederzeit durch Kündigung und 
Neuabschluss des Versicherungsvertrages im Namen des 
Versicherungsnehmers bei einem anderen Versicherer in 
Deckung zu nehmen und/oder weitere Versicherer zu 
beteiligen. Macht K&M von diesem Recht Gebrauch, so 
werden die Versicherungsnehmer unverzüglich darüber 
informiert, bei wem sie von nun an ihre vertraglichen 
Rechte geltend machen können.
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               D. Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung

§ 1  Versichertes Risiko 

1.  Anstelle von § 1 und § 2 der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 
2008) gilt: Versicherungsschutz besteht für den Fall, 
dass eine versicherte Person
-  aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privat-

person
-  wegen eines während der Wirksamkeit der Ver-

sicherung eingetretenen Schadenereignisses (Ver-
sicherungsfall)

-  aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts

-  von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schä digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

2.  Abweichend von § 4 Ziffer 4.2 der AHB 2008 gilt auch 
für neu hinzukommende Risiken die volle, im Ver-
sicherungsschein genannte Versicherungssumme für 
Personen-, Sach- und Ver mögens  schäden.

3.   Abweichend von § 6 Ziffer 6.2 der AHB 2008 ist die 
Entschä digungsleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versich erungs  jahres nicht auf das 4-fache der 
Versicherungssumme begrenzt.

§ 2  Versicherte Personen

1.  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungs nehmers sowie folgender mitversicherter 
Personen:
a) des Ehegatten des Versicherungsnehmers oder sei-

nes eingetragenen Lebenspartners1,
b) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-

rungs nehmer lebenden Partners einer nicht eheli-
chen Lebens gemeinschaft, sofern dieser bei ihm 
behördlich gemeldet ist und keine eigene Privat-
haftpflichtversicherung besitzt,

c)  der unverheirateten Kinder des Versicherungsneh-
mers bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern 
diese noch über keine eigene Privathaftpflicht-
versicherung verfügen,

d) der unverheirateten Kinder des im Versicherungs-
schein genannten und in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Part ners des Versicherungsnehmers bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn diese 
ebenfalls in selbiger häuslicher Gemeinschaft leben 
und noch über keine eigene Privat haftpflicht-
versicherung verfügen,

e) der wegen Pflegebedürftigkeit im Haushalt des 
Versich erungs nehmers lebenden Familienangehöri-
gen,

 

1  Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner schaft nach 
dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebens-
partnerschaft gelten auch die den Partner schaf ten im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten.

f)  der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherten 
leben den Eltern bzw. Großeltern des Versicherten oder 
eines Ehegatten. Die Mitversicherung des letztgenann-
ten Personenkreises gilt auch bzw. erlischt nicht, wenn 
die mitversicherten Personen in einem Altenpflegeheim 
leben und daher nicht unter der Anschrift des Ver-
sicherten amtlich gemeldet sind.

2.  Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung 
nach § 2 Ziffer 1, weil
-  der Versicherungsnehmer verstorben ist,
-  die Ehe rechtskräftig geschieden wurde (§ 2 Ziffer 1 

a)),
- die häusliche Gemeinschaft beendet wurde (§ 2 

Ziffer 1 b) – d)) oder
- Kinder volljährig wurden, geheiratet oder ihre 

Ausbildung beendet haben (§ 2 Ziffer 1 c)), so 
besteht Nachver sich er ungs schutz für 12 Monate. 
Wird bis dahin kein neuer Ver sicher  ungsschutz bean-
tragt, entfällt die Nachver sich erung rückwirkend.

3.  Tod des Versicherungsnehmers: Für den mitversicher-
ten Ehegatten/Lebenspartner des Versicherungs-
nehmers und/oder unverheiratete Kinder des Ver-
sicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeits-
termin fort.  

 Wird bei Tod des Versicherungsnehmers die nächste 
Bei tragsrechnung von dessen Ehegatten oder mitversi-
cherten Le  bens    gefährten eingelöst, so wird dieser 
Versicherungs nehmer.

4.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von vor-
übergehend in den Familienverbund eingegliederten 
unverheirateten Personen (z. B. Au-pair, Austausch-
schüler) sowie von minderjährigen Übernachtungs-
gästen im Haushalt des Ver sicherungs nehmers (z. B. 
Enkelkinder auf Besuch), soweit nicht anderweitig 
Haftpflichtschutz erlangt werden kann.

5.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht folgender 
Personen gegenüber Dritten aus der genannten 
Tätigkeit:
a) im Haushalt tätige Personen,
b) Personen, die aus Arbeitsvertrag, sozialem Enga-

gement oder Gefälligkeit pflegebedürftige Personen 
im Haushalt des Versicherungsnehmers versorgen 
oder Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen,

c)  Personen, die den versicherten Personen gemäß § 2 
Ziffer 1 bei Notfällen freiwillig Hilfe leisten. Ersetzt 
werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch 
die freiwillige Hilfe leistung für die versicherten 
Personen entstanden sind.

6.  Gesetzliche Haftpflichtansprüche der versicherten 
Personen untereinander sind mitversichert, soweit es 
sich um gesetzliche Rückgriffsansprüche aus Personen- 
und Sachschäden (z.B. von Versicherern oder Arbeit-
gebern) handelt. 

 Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht der 
Feuer   versicherer bei übergreifenden Versicherungs-
fällen fallenden Rückgriffsansprüche gegen den Ver-
sicherungsnehmer aus Schadenfällen seiner Ange-
hörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben 
oder zu den mitversicherten Perso nen gehören.
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7.  In der Single – Privathaftpflichtversicherung entfallen 
folgende Bedingungspassagen: § 2 Ziffer 1 a) bis f), § 
2 Ziffer 2 und 3. Aus der Bestimmung des § 2 Ziffer 4 
entfällt die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht von vorübergehend in den Fami lien  verbund 
eingegliederten Personen (z. B. Au-pair, Austausch-
schüler). 

§ 3  Ausschlüsse

Die Ausschlüsse nach § 7 der AHB 2008 gelten als gestri-
chen. Nicht versichert ist stattdessen die gesetzliche 
Haftpflicht
1.  aus der Ausübung eines Berufes, Gewerbes, Dienstes, 

Amtes (auch Ehrenamtes) oder einer verantwortlichen 
Betätigung in Vereinigungen aller Art – soweit nicht 
Versicherungsschutz nach § 4 (mitversicherte Tätig-
keiten) besteht,

2. als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines  
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden, 
die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht 
werden – soweit nicht Versicherungsschutz nach § 5 
(Fahrzeuge) besteht,

3.  als Halter oder Hüter von Hunden, Rindern, Pferden, 
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie zu 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
gehaltenen Tieren – soweit nicht Versicherungsschutz 
nach § 6 (Tiere) besteht,

4.  als Haus- oder Grundbesitzer sowie als Bauherr und 
Unter nehmer von Bauarbeiten – soweit nicht Ver-
sicherungs schutz nach § 7 (Immobilien) besteht,

5.  als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe – soweit nicht Versicherungsschutz 
nach § 8 (Gewässerschäden) besteht,

6.  wegen Schäden aus Übermittlung, Bereitstellung und 
Aus tausch elektronischer Daten infolge der Löschung, 
Verän derung, Nichterfassung oder fehlerhaften Spei-
cherung von Daten oder der Störung des Zugangs 
Dritter zum elektronischen Datenaustausch – soweit 
nicht Versicherungsschutz nach § 10 (Elektronischer 
Datenaustausch/Internetnutzung) besteht,

7.  wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden, wenn die versi-
cherten Personen diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigenmacht 
erlangt haben oder sie Gegen stand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind – soweit nicht Versiche-
rungsschutz nach §11 (Gemietete und geliehene 
Sachen) besteht,

8.  wegen Schäden durch das Abhandenkommen von 
Sachen sowie Vermögensschäden, die weder durch 
Personen noch durch Sachschäden entstanden sind – 
soweit nicht Ver sich erungs schutz nach § 12 (Abhanden-
kommen/Vermögens schä den) besteht,

9.  wegen Ansprüchen auf Erfüllung von Verträgen oder 
wegen Haftpflichtansprüchen, soweit sie aufgrund 
Vertrags- oder Zusagen über den Umfang der gesetzli-
chen Haftpflicht der versicherten Personen hinausge-
hen,

10.  wegen Personenschäden infolge der Übertragung von 

Krankheiten der versicherten Personen, sofern diese 
nicht be   weisen, dass sie weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt haben,

11.  aus der Ausübung der Jagd sowie aus dem nicht priva-
ten oder nicht erlaubten Besitz von Hieb-, Stoß-, 
Schusswaffen, Mu ni tion und Geschossen oder aus 
deren Gebrauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren 
Handlungen,

12.  aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt ha  ben oder die Erzeugnisse in den Verkehr 
gebracht oder Ar beiten oder sonstigen Leistungen 
erbracht haben, obwohl sie Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit hatten.

§ 4    Mitversicherte Tätigkeiten

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der versi-
cherten Personen
-  als Tageseltern von bis zu 5 Kindern (nicht in der 

Single-Versicherung) oder Babysitter, auch wenn 
diese Tätigkeit beruflich oder gewerblich ausgeübt 
wird, nicht jedoch für Betriebe und Institutionen (z. 
B. Kindergärten, Kinder tages stätten oder Kinder-
horte),

-  für Schäden, die die betreuten fremden Kinder erlei-
den, ins    besondere aufgrund von Verletzungen der 
Aufsichts pflicht,

b) aus der Teilnahme an einem Betriebspraktikum oder 
an fachpraktischem Unterricht (z. B. an Fach-, 
Gesamt- und Hoch schulen oder Universitäten) unter 
Einschluss von Schäden an Einrichtungen (auch 
Lehrmitteln) und Gebäu den. Die Ent schädigung für 
Schäden an Laborgeräten ist auf 10.000 EUR je 
Versicherungsfall begrenzt, 

c)  als Arbeitgeber der im Haushalt beschäftigten 
Personen, 

d) aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder unentgeltlicher 
Frei willigen arbeit aufgrund eines sozialen Enga-
gements, ins be sondere die Mitarbeit
-  in der Kranken- und Altenpflege, Behinderten-, 

Kirchen- und Jugendarbeit,
- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Inte-

ressen verbänden,
- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, 

Musik gruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig 
organisierten Gruppen,

e) als vom Vormundschaftsgericht bestellter, nicht be-
ruflicher Betreuer/Vormund für die zu betreuende 
Person. Für die Dauer der Betreuung/Vormundschaft 
ist im Umfang dieses Vertrages die persönliche 
gesetzliche Haftpflicht für die betreute Person mit-
versichert.

2.  Sofern für die ausgeübte Tätigkeit eine spezielle 
Haftpflicht versicherung (z. B. Vereins- oder Betriebs-
haftpflicht) besteht, gilt der Versicherungsschutz nach 
§ 4 Ziffer 1 nur, soweit die spezielle Versicherung keine 
oder keine ausreichende Leis tung erbringt.

§ 5   Fahrzeuge

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, 
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die durch den Gebrauch folgender Fahrzeuge verursacht 
werden:
a)  nicht selbst fahrende Landfahrzeuge (z. B. Fahrräder, 

Skate boards, Inlineskates oder Rollschuhe),
b)  Elektrofahrräder,
c)  motorgetriebene Krankenfahrstühle,
d) motorgetriebene Golfwagen auf Golfplätzen mit nicht 

mehr als 30 km/h Höchstgeschwindigkeit,
e)  motorgetriebene Kinderfahrzeuge mit nicht mehr als 

20 km/h Höchstgeschwindigkeit
f)  Arbeitsmaschinen (z. B. Aufsitzrasenmäher, Schnee-

räum geräte) mit nicht mehr als 20 km/h Höchst-
geschwindigkeit,

g) sonstige Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h 
Höchst geschwindigkeit,

h)  ausschließlich auf nicht öffentlichen Wegen und 
Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge abweichend von 
Absatz d) bis g) ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit, wobei jedoch Schäden aus der Teil-
nahme an Kraftfahrzeugrennen sowie der Vorberei-
tungen hierzu (z. B. Training) ausgeschlossen sind,

i) nicht versicherungspflichtige Anhänger,
j) Schlauch-, Ruder- und Paddelboote, Surfboards sowie 

sonstige Wassersportfahrzeuge ohne Segel und ohne 
Treibsätze oder Motoren,

k) Windsurfbretter sowie Kitesurf-Boards und -Drachen
l) Segelboote, sofern

- die Segelfläche maximal 20 qm beträgt oder
- es sich nur um den gelegentlichen Gebrauch (bis 

max. 4 Wochen) eines fremden Segelbootes handelt,
m)  Wassersportfahrzeuge mit Motoren, sofern

- für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder-
lich ist

 oder
-  es sich nur um den gelegentlichen Gebrauch (bis 

max. 4 Wochen) eines fremden Fahrzeugs handelt,
n) ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge,
o) Flugmodelle, soweit hierfür keine Zulassung- oder Ver-

sicher ungspflicht nach § 1 Ziffer 2 Luftverkehrsgesetz 
besteht, unbemannte Ballone und Drachen, die weder 
durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben 
werden und deren Flug gewicht 5 kg nicht übersteigen 
sowie alle Luftfahrzeuge, die nicht der Versicherungs-
pflicht unterliegen.

§ 6  Tiere 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht
1.  als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren (soweit 

nicht unter § 3 Ziffer 3 aufgeführt) sowie gezähmten 
Kleintieren und zu nicht gewerblichen Zwecken gehal-
tenen Bienen,

2. als Halter oder Hüter von Signal- und Behinderten-
begleithunden (z. B. Blindenhund),

3.  als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder 
Pferde, als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde 
sowie als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke 
zu privaten Zwecken, soweit Versicherungsschutz nicht 
über eine Tier halter haftpflichtversicherung besteht. 
Nicht versichert sind Haft pflicht ansprüche der Tier-
halter oder -eigentümer sowie Fuhr     werkseigentümer. 

§ 7  Immobilien

1.  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber 
(z.B. Eigentümer oder Mieter) folgender   Immobilien:
a) eine oder mehrere Wohnungen (auch Eigentums- 

oder Ferienwohnungen) – bei Wohnungseigentum 
als Sonder eigentümer –,

b) ein Einfamilienhaus (auch Reihenhaus, Doppel-
haushälfte) oder Zweifamilienhaus, wobei minde-
stens eine Wohnung von den versicherten Personen 
bewohnt sein muss,

c)  ein Wochenend- oder Ferienhaus oder ein auf Dauer 
und ohne Unterbrechung fest installierter Wohn-
wagen, einschließlich der zugehörigen Photovoltaik-
anlagen (nicht versichert sind hier Schäden im 
Zusammenhang mit der Einspeisung des Solarstroms 
in ein fremdes Stromnetz), Garagen, Gärten, Swim-
mingpools und Teiche sowie eines Schrebergartens. 

2.  In Bezug auf die unter § 7 Ziffer 1 genannten Immobilien 
ist die gesetzliche Haftpflicht mitversichert:
a) aus der Verletzung von Pflichten, die den versicher-

ten Personen obliegen, auch soweit diese auf ver-
traglichen Vereinbarungen beruhen (z. B. bauliche 
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen 
oder Schneeräumen auf Gehwegen),

b) aus der Vermietung des Wochenend- oder Ferien-
hauses sowie von Wohnungen (auch Einlieger-
wohnung), nicht jedoch zur gewerblichen Nutzung,

c)  aus der Vermietung von Stellplätzen, Garagen sowie 
von einzelnen Räumen, auch zur gewerblichen 
Nutzung,

d) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand,

e) des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.
3.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr 

oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer 
Bausumme von 100.000 EUR, sofern es sich um den 
Neubau einer unter § 7 Ziffer 1 beschriebenen Immo-
bilie oder um sonstige Bau vorhaben (Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch- oder Grabe arbeiten) an diesen 
Immobilien handelt.
a) Versicherungsschutz besteht auch, wenn die 

Bauarbeiten durch Eigenleistung oder Nachbar-
schaftshilfe durchgeführt werden. Mitversichert ist 
dabei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
vom Versicherungsnehmer zur Mithilfe eingesetzten 
Personen für Schäden, die sie in Ausübung dieser 
Verrichtungen Dritten verursachen. Ansprüche die-
ser Per sonen gegen die nach § 2 versicherten 
Personen sind abweichend von § 7 Ziffer 7.5 AHB 
2008 mitversichert.

b) Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Senkungen eines Grundstückes sowie Erdrut-
schungen.

 Ausgeschlossen bleiben Sachschäden am Baugrund-
stück selbst oder an den darauf befindlichen Gebäuden 
oder An  lagen.

4.  Bei Sondereigentümern (§ 7 Ziffer 1 a)) sind auch Haft-
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts-
eigentums versichert. Die Leistungspflicht erstreckt 
sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum.
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5. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Miteigentum an zum Haus (§ 7 Ziffer1 b) und c)) gehö-
renden Gemeinschafts anlagen, wie z. B. gemeinschaft-
lichen Zu  gän  gen zu öffentlichen Straßen, Abstellplätzen 
für Abfall be hälter, Wäsche trockenplätzen, Garagen-
höfen und Spiel plät zen.

6.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz 
und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, 
sofern deren Gesamt fläche 3.000 qm nicht übersteigt.

7.  Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Immobilien 
innerhalb der Staaten der Europäischen Union sowie 
Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San 
Marino, Vatikanstaat und der Schweiz. Im Rahmen von 
Auslandsaufenthalten ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus der vorübergehenden Be  nutzung oder Anmietung 
(nicht dem Eigentum) von Woh nungen und Häusern 
auch außerhalb Europas mitversichert.

§ 8  Gewässerschäden

1.  Versichertes Risiko
 Versichert ist im Umfang des Vertrages – wobei Vermö-

gensschäden wie Sachschäden behandelt werden – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränder-
ungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich 
des Grundwassers (Gewässer schäden) mit Ausnahme 
der Haftpflicht als Inhaber von An lagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe (Ver sich erungs-
schutz hierfür wird ausschließlich durch besondere 
Ver ein barung gewährt).

2.  Versicherte Anlagen
Abweichend von Ziffer 1 ist jedoch versichert die ge-
setzliche Haftpflicht als Inhaber
 a) von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 

Stoffen in Behältnissen bis zu 150 l/kg Fassungs-
vermögen (Kleingebinde), sofern das Ge samt-
fassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 
1.500 l/kg nicht übersteigt, und aus der Verwendung 
dieser Stoffe,

b) von Heizöl- oder Flüssiggastanks zur Versorgung der 
von den versicherten Personen bewohnten Immo-
bilien gemäß § 7 Ziffer 1 a) und b) bis 10.000 l 
Gesamtfassungsvermögen, 

c)  einer privat genutzten Abwassergrube ausschließ-
lich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein 
Gewässer.

3.  Rettungskosten
a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-

sicherungs nehmer im Versicherungsfall zur Abwen-
dung oder Min derung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergericht-
liche Gutachter kos ten werden vom Versicherer inso-
weit übernommen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Versich erungs summe für 
Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und 
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB 
2008.

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete 
Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten 
sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit 

der Entschädigung die Versicherungssumme für 
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Ver-
sicherers von Maßnahmen des Ver sich erungs-
nehmers oder Dritter zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers.

4.  Pflichtwidrigkeiten/Verstöße
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten), die den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versich erungs nehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben.

§ 9 Umweltschäden

1. Versichertes Risiko
 Mitversichert sind abweichend von § 1 AHB 2008 sowie 

öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG), soweit während der Wirk-
samkeit des Versich erungs  vertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind 

 oder
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, un-

fallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.
 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverur-

sachung besteht Versicherungsschutz für Umwelt-
schäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen 
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließ-
lich dann, wenn der Umwelt schaden auf einen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruk  tionsfehler die-
ser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt wer-
den können (Entwicklungsrisiko).

 Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 

Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-

wasser,
- Schädigung des Bodens. 

 Mitversichert sind, teilweise abweichend von § 7 Ziffer 
7.6 AHB 2008, Pflichten oder Ansprüche wegen 
Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 
diese Grundstücke vom Ver sich erungsschutz dieses 
Vertrages erfasst sind.

2. Ausschlüsse
 Nicht versichert sind 

a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 
Per so nen (Versicherungsnehmer oder ein Mit-
versicherter) rich      ten, die den Schaden dadurch verur-
sacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver-
ordnungen oder an den Ver si  ch  er  ungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anord nun gen o     der Ver-fügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
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 Die Entschädigung ist auf 1 Million EUR je Versiche-
rungsfall begrenzt. 

 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschä digung von beweglichen Einrichtungsgegen-
ständen (z. B. Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr) in 
Ferienunterkünften (z. B. Ferienwohnung/-haus, Hotel-
zimmer, Schiffskabine) so wie in sonstigen Unterkünften, 
die für bis zu 6 Monate gemietet wurden (z. B. möblier-
tes Zimmer). Es gilt ein Selbstbehalt von 250 EUR je 
Schadenfall.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-

spruchung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warm wasser  bereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gas geräten,

c)  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann.

 Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regress-
verzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer 
bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden 
Rückgriffsansprüche.

2.  Mitversichert ist zudem die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Beschädigung oder Vernichtung von sonstigen 
Sachen, die gemietet, geleast, gepachtet oder geliehe-
nen wurden oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind, bis zu einer Entschä-
digungsgrenze von 10.000 EUR bei einem Selbstbehalt 
von 200 EUR je Schadenfall.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-

spruchung,
b) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen,
c)  Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe 

der versicherten Personen dienen.

§ 12  Abhandenkommen/Vermögensschäden

1.  Mitversichert sind im Umfang von § 11 Ziffer 2 auch 
Schäden durch das Abhandenkommen (z. B. Verlieren 
oder Wegnahme durch Dritte) der dort beschriebenen 
Sachen.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen 
des Ab handen  kommens von
a) Geld, Urkunden und Wertpapieren,
b) Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen,
c)  Sachen, die dem Beruf oder dem Gewerbe der versi-

cherten Person dienen (Ausnahme Ziffer 3).
 Für das Abhandenkommen von Schlüsseln und Code-

Karten gelten § 12 Ziffer 2 und 3.
2.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 

Abhandenkommen von Schlüsseln oder Code-Karten 
mit Schlüsselfunktion, die sich aus privaten und ehren-
amtlichen Gründen oder im Rahmen einer Ver-
einstätigkeit im rechtmäßigen Gewahrsam der versi-
cherten Personen befinden.

 Ersetzt werden die Kosten
-  für den Ersatz der Schlüssel oder Code-Karten,
-  für einen notwendigen Austausch der Schließanlagen,
-  für vorübergehende Notmaßnahmen (Notschloss),
- für die Bewachung des Gebäudes, solange die 

Schließ anlagen nicht ausgewechselt werden können.
 Bei Verlust eigener Schlüssel zu einer Zentralschließ-

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
aa) die durch unvermeidbare, notwendige oder in 

Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

bb) für die der Versicherungsnehmer aus einem 
anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewässer-
schaden haft pflicht versicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können.

3. Höchstersatzleistung
 Die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen 

genannte Versicherungssumme ist der Höchstbeitrag 
für jeden Versicherungsfall und für alle während eines 
Versicherungs jahres eingetretenen Versicherungsfälle 
zusammen.

4. Auslandsschäden
 Versichert sind abweichend von § 7 Ziffer 7.9 AHB 2008 

im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretende Versicherungsfälle.

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von 
§ 7 Ziffer 7.9 AHB 2008 auch für Pflichten oder Ansprü-
che gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 
EU-Mit glied staaten, sofern diese Pflichten oder 
Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten. 

§ 10  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

1.  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht der versi-
cherten Personen wegen Schäden aus Übermittlung, 
Bereitstellung und Austausch elektronischer Daten, z. 
B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, 
soweit es sich handelt um
a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) 
bei Dritten durch Computer-Viren oder andere 
Schadprogramme,

b) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von 
Daten bei Dritten und zwar wegen
- sich daraus ergebender Personen- und Sach-

schäden, nicht jedoch weiterer Datenverän-
derungen, sowie

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränder-
ten Da ten bzw. Erfassung oder korrekter Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten,

c)  Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Daten austausch.

 Die Entschädigung ist auf 300.000 EUR je Versiche-
rungsfall begrenzt. 

2.  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
Ansprüche ge gen versicherte Personen, soweit diese 
den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzli-
chen oder behördlichen Vor  schriften oder durch son-
stige bewusste Pflichtverletzungen herbeigefügt 
haben.

§ 11  Gemietete und geliehene Sachen

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, 
geliehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, 
Gebäuden, Wohnungen und Räumen in Gebäuden. 
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anlage, wird der auf die eigene Wohnung entfallende 
Anteil des Schadens abgezogen. Die Entschädigung ist 
auf 20.000 EUR begrenzt.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus
a) Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 

Ein bruch diebstahls);
b) dem Verlust von Schlüsseln, die dem ehrenamtlich 

tätigen Versicherungsnehmer oder seiner ehrenamt-
lichen Einrich  tung von Kunden oder sonstigen Drit-
ten überlassen wurden;

c)  dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

3.  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Abhandenkommen von fremden berufsbezogenen 
Schlüsseln sowie Dienstschlüsseln (auch General-/
Hauptschlüssel und Zugangs-/Codekarten für eine zen-
trale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam 
des Versicherungsnehmers befunden haben. Der Ver-
sicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzlichen 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die not-
wendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
anlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaß-
nahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der 
Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus
a)  Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 

Einbruchs),
b)  dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des 

Versicherungsnehmers von Kunden oder sonstigen 
Dritten überlassen wurden,

c)  dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ist auf 
20.000 EUR begrenzt und beträgt das Doppelte dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres.
Es gilt ein Selbstbehalt von 150 EUR je Schadenfall.

4.  Für Vermögensschäden, die weder durch Personen – 
noch durch Sachschäden entstanden sind, besteht Ver-
sicherungs schutz. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden 
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellten oder gelieferten Sachen, erbrachten 
Arbeiten oder sonstigen Leis  tungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung, sowie Reise-

ver anstaltung;
f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 

Lea sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zah   l  ungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung
h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 

und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbs rechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 

ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Ge  schäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zu sammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
bewusster Pflicht verletzung;

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

§ 13  Leistung bei fehlender Haftung

Auf Wunsch des Versicherungsnehmers werden Schäden 
auch dann ersetzt, wenn keine Haftung besteht, weil
a)  eine mitversicherte Person nach §§ 827 bis 829 BGB 

nicht verantwortlich war (z. B. wegen Minderjährigkeit) 
und die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde; die 
Entschädigung ist auf 10.000 EUR je Schadenfall 
begrenzt. 

 Je Schadenfall gilt eine Selbstbeteiligung von 150 EUR;
b)  ein Schaden bei unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte 

verursacht wurde.
Eine Leistung wird jedoch nur insoweit erbracht, als der 
geschädigte Dritte nicht auf andere Weise Ersatz erlan-
gen kann. Die Entschädigung ist auf 10.000 EUR be-
grenzt. Je Schadenfall gilt eine Selbstbeteiligung von 
150 EUR.

§ 14 Auslandsschäden

Mitversichert ist – abweichend von § 7 Ziffer 7.9 AHB 2008 
– die gesetzliche Haftpflicht von im Ausland vorkommenden 
Schaden ereignissen. 
Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Aus-
lands aufent halte von bis zu drei Jahren. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Euro päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflich tungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gele  genen Geldinstitut angewiesen ist. 
Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden – 
abweichend von § 6 Ziffer 6.5 AHB 2008 die Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten und Leistungen auf die 
Deckungssumme angerechnet. 
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sowie Schaden min derungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 
punitive oder exemplary damages. 
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a) eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder 
For der   ungs pfändung) nicht oder nicht zur vollen 
Befriedigung geführt hat oder

b) eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos er-
scheint, z. B. weil der Schadenverursacher in den 
letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung 
abgegeben hat.

5.  Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aus-hän-
digung des Original-Titels, der Original-Voll-streckungs-
unterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich 
ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne der Ausfall-
deckung vorliegt. Die versicherten Personen sind ver-
pflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schadenverur-
sacher in Höhe der Entschä digungs leistung an den 
Ver-sicherer abzutreten.

 Hierfür ist eine gesonderte Abtretungserklärung abzu-
geben.

§ 17  Versehensklausel

In Erweiterung von § 26 der AHB 2008 bleibt der Versiche-
rungs schutz bei versehentlicher Obliegenheits-verletzung 
in vollem Umfang bestehen, wenn die Erfüllung der 
Obliegenheit bei Er kennen unverzüglich nachgeholt wurde.

§ 18  Beitragsbefreiung bei unverschuldeter 
 Arbeitslosigkeit

Die nachstehend aufgeführten Bestimmungen gelten nur 
dann, wenn die Voraussetzungen gemäß Ziffer 1 und 2 
erfüllt sind.
1. Sofern der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz und 

dauernden Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat, erfolgt für den Fall unverschuldeter Arbeits-
losigkeit im Sinne des Arbeitsförderungsrechts für 
maximal sechs Monate eine Befreiung von der Bei-
tragszahlung bei unverändertem Versicherungs-schutz. 
Voraussetzung ist, dass die Arbeits losig keit frühestens 
sechs Monate nach Vertragsbeginn eingetreten ist 
(Wartezeit), es sich um eine Arbeitslosigkeit von min-
destens sechs Wochen handelt und der Vertrag noch 
nicht gekündigt wurde.

2. Der Anspruch auf Beitragsbefreiung setzt des Weiteren 
voraus, dass der Arbeitnehmer vor Eintritt der Arbeits-
losigkeit mindestens 18 Monate ununterbrochen in 
einem sozialversicherungspflichtigen, ungekündigten 
und nicht befristeten Arbeitsverhältnis mit einer 
Arbeitszeit von mindestens 15 Wochenstunden stand 
und das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

 Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer als Wehrpflichtiger, 
Zivildienst leis tender, Auszubildender, Mitarbeiter 
eines Saison- oder Kampagnebetriebes oder bei sei-
nem Ehegatten oder einem in direkter Linie Verwandten 
beschäftigt war. Ebenfalls kein Anspruch auf Beitrags-
befreiung besteht, wenn bei Versich erungs    beginn 
bereits ein Kündigungs schutz verfahren rechtshängig 
oder eine Kündigung des Arbeits verhältnisses ausge-
sprochen war. 

 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung bei unverschulde-
ter Ar beits losigkeit entsteht wieder, wenn nach 
Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens bzw. nach 

§ 15  Kautionsleistung

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall 
innerhalb Europas durch behördliche Anordnung eine 
Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner 
gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Ver-
sicherer dem Versicherungs nehmer den erforderlichen 
Betrag bis zu einer Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu lei-
stende Schadenersatzzahlung angerechnet.
Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so 
ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenz-
betrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution 
als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versi-
cherter Schadenersatz forderungen einbehalten wird oder 
die Kaution verfallen ist.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungs union angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der EUR-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

§ 16  Ausfalldeckung

1.  Den nach § 2 Ziffer 1 versicherten Personen wird Ver-
sich erungs schutz gewährt für den Fall, dass ihnen wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten (Schaden verursacher) ein Haftpflichtschaden 
mit einer Mindest schaden höhe von 2.500 EUR im 
Sinne der nächststehenden Bestimmungen zugefügt 
wird und die daraus entstehende Schadenersatzfor-
derung wegen Zahlungsunfähigkeit des Schaden-
verursachers nicht durchgesetzt werden kann.

 Es wird keine Entschädigung geleistet, soweit Leistun-
gen aus einer bestehenden Schadenversicherung bean-
sprucht werden können oder ein Träger der Sozial-
versicherung oder Sozial hilfe leistungspflichtig ist oder 
Leistungen gemäß dem Opfer ent  schä digungs-gesetz 
erbracht werden.

2.  Der von der Ausfalldeckung erfasste Umfang der ge-
setzlichen Haftpflicht des Schadenverursachers und 
die Höhe der Ent schädigung richten sich in entspre-
chender Anwendung nach dem Deckungsumfang der 
vorliegenden Privathaftpflicht ver sicherung. Der Aus-
schluss des Vorsatzes nach Nr. 3.12 findet jedoch keine 
Anwendung. Versicherungsschutz besteht zu dem auch 
für die Eigenschaft des Schadenverursachers als priva-
ter Tierhalter oder -hüter. 

3.  Der Geltungsbereich der Ausfalldeckung umfasst die 
Staaten der Europäischen Union sowie Andorra, 
Liechtenstein, Mona co, Norwegen, San Marino, 
Vatikanstaat und Schweiz.

4.  Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versi-
cherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren 
Titel gegen den Schadenverursacher im streitigen Ver-
fahren vor einem Gericht im Geltungsbereich nach § 13 
Ziffer 3 oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des 
Schadenverursachers vor einem Notar einer dieser 
Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvoll-
streckung aus diesem Titel gegen den Scha den-
verursacher erfolglos geblieben ist. Vollstreckungs-
versuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte 
Person nach  weist, dass
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Beendigung des gekündigten Arbeitsverhältnisses die 
Voraussetzungen gemäß Ziffer 2 Absatz 1 erneut er-
füllt sind.

3. Das Vorliegen der unter Ziffer 1 und 2 genannten 
Voraus setzungen muss durch entsprechende Beschei-
nigungen des zuständigen Arbeitsamtes und des 
Arbeitgebers nachgewiesen werden. 

4. Mehrfache Arbeitslosigkeit ist versichert. Im Falle wie-
derholter Arbeitslosigkeit muss der Versicherungs-
nehmer vor Be  ginn der erneuten Arbeitslosigkeit die 
Voraussetzungen gemäß Ziffer 2 erfüllt haben.

5. Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüglich 
nach Eintritt der Arbeitslosigkeit schriftlich vom Ver-
sicherungs nehmer geltend zu machen. Bei Vorliegen 
aller Voraus setzungen beginnt die Beitragsbefreiung 
mit dem auf den Eintritt der Arbeitslosigkeit folgenden 
Kalendermonat, frühestens jedoch mit Eingang der 
schriftlichen Anzeige der Arbeitslosigkeit bei K&M. Der 
Beginn der Beitragsbefreiung wird schriftlich bestä-
tigt. Bis dahin sind die Versicherungs beiträge bedin-
gungsgemäß zu entrichten; überzahlte Beiträge wer-
den mit zu diesem Zeitpunkt offenen Posten verrech-
net.

6. Über das Ende der Arbeitslosigkeit muss der Ver-
sicherungs nehmer K&M unverzüglich schriftlich infor-
mieren. Er ist verpflichtet, K&M jederzeit auf Anfor-
derung Nachweise über die Fortdauer der Arbeits-
losigkeit vorzulegen. Die Beitrags befreiung tritt mit 
Ende des Kalendermonats, in dem K&M die Nachweise 
angefordert hat, außer Kraft, wenn K&M in einem 
solchen Fall die Fortdauer der Arbeitslosigkeit nicht 
innerhalb von zwei Wochen nachgewiesen wird. 

§ 19  Bedingungsgarantie

Es wird garantiert, dass die vorliegenden Versicherungs-
bedingungen hinsichtlich des Umfangs des Versiche-
rungsschutzes ausschließlich zum Vorteil der Versiche-
rungsnehmer von den durch den Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen 
sowie den Mindeststandards des Arbeitskreises 
Beratungsprozesse – Stand März 2008 – abweichen. 

§ 20  Künftige Bedingungsverbesserungen

Werden die dieser Privathaftpflichtversicherung zugrun-
deliegenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungs nehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so 
gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung 
auch für diesen Vertrag.
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3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen des versicherten Risikos durch Änderung be-
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der 
Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von § 21 kündigen.

§ 4  Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden 
Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-

forderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-
halb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeiti-
ge Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue 
Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 
Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch 
nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
einen angemessenen Beitrag zu verlangen.

 Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) 
auf den Betrag von 2.000.000 EUR für Personenschäden 
und 1.000.000 EUR für Sachschäden und – soweit ver-
einbart – 100.000 EUR für Vermögensschäden be-
grenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere 
Ver sicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahr zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder 
Versich er ungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen 
zu ver sichern sind.

§ 5  Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens-
ersatz ansprüche und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich-
tungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-

I. Umfang des Versicherungsschutzes 

§ 1  Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher-
ten Risi kos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs-
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögens schaden zur Folge hatte, auf-
grund gesetzlicher Haft pflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts von einem Drit ten auf Schadens-
ersatz in Anspruch genommen wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schä digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeit punkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
dens er satz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacher füllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertrags-
gegenstandes oder wegen des Ausbleibens des

 mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 

auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzö-

gerung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 

Ersatz    leistungen.

§ 2   Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver-
einbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 

durch Sachschäden entstanden sind;
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 

finden dann die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung.

§ 3  Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haft-
pflicht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nach-

trägen angegebenen Risiken des Versicherungs-
nehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versich-
erungs  schein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risi ken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten 
oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Ab  schluss der Versicherung neu entstehen

 (Vorsorgeversicherung) und die in § 4 näher gere-
gelt sind.
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ches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens-
ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Namen des Ver sicherungsnehmers abzuge-
ben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Ver-
sicherungs nehmer, ist der Versicherer zur Prozess-
führung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungs nehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadens-
ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haft pflicht anspruch zur Folge haben kann, 
die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenord-
nungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbar-
ten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitver-
sicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung 
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Ver-
sicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

§ 6  Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die vereinbarten  
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Ver- 
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das vier-
fache der vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versich-

erungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem 
im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 
Schadens ersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis 
der Versich erungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Renten zahlungen zu leisten und übersteigt der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 
nur im Verhältnis der Ver sich erungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Ver-
sicherer erstattet.

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Ver-
sicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung in der jeweils gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versich erungs summe oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, 
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Ver-
sicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für 
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 
an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen.

§ 7  Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der 
Versicherung ausgeschlossen:
7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-

den vor sätzlich herbeigeführt haben.
7.2  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-

den da durch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von 
deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags 
oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 

7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-

ben Versicher ungsvertrages, 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben 

Versicher ungs vertrages.
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 
im Versicherungs vertrag mitversicherten Personen 
gehören;
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 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partner schaften nach dem Recht ande-
rer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und 
-kinder, Schwieger eltern und -kinder, Stiefeltern 
und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-
fähige, be  schränkt geschäftsfähige oder betreute 
Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sich erungs nehmer eine juristische Person des priva-
ten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfä-
higer Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesell schaftern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft oder Gesell schaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschafts gesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwal tern; 

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Ange-
hörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen 
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbote-
ne Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen 
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 
Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbewegli-
chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als 
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der 
Versich erungsnehmer diese Sachen zur Durch-
führung seiner gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Material-
ablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbewegli-
chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als 
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind 
und sich diese Sachen oder – sofern es sich um 
unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im 
unmittelbaren Einwir kungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn 

der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum 
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:
 Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 

und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungs nehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungs schutz, und zwar sowohl für den Ver-
sicherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-
rungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Ver-
sicherungs nehmer hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge 
einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung lie-
genden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und 
zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder 
Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Scha den ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozial-
gesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (1) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Umwelt  schäden gemäß Umweltschadens-
gesetz oder andere auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungs gesetzen geltend gemacht werden. 
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer 
von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstat-
tung der durch solche Umweltschäden entstande-
nen Kosten in Anspruch genommen wird.

  Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche 
Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des 
Umwelt schadens gesetzes oder anderer auf der 
EU-Umwelt haftungs richtlinie (2004/35/EG) basie-
render nationaler Umsetzungsgesetze bereits auf-
grund gesetzlicher Haft pflicht  bestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden könnten.

  Dieser Ausschluss gut nicht im Rahmen der Ver-
sicherung privater Haftpflichtrisiken. 

 (2) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch 
Umwelt ein wirkung. Dieser Ausschluss gilt nicht 
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht-

risi ken
b)  für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 

hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch 
Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leis-
tungen nach Ausführung der Leistung oder nach 
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkt-
haftpflicht).

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für 
Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der 
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II. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

§ 8  Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im 
Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherung steuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu 
entrichten hat.

§ 9  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ erster oder  
 einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Ab  lauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins fällig.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späte-
ren Zeit punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis 
zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer 
nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungs nehmer durch gesonderte Mit teilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Ver sicher ungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 10  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 
Beitragszeitraums fällig.

  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, 
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat

  Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf des-
sen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestim-
men, die mindestens zwei Wochen betragen muss. 
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechts folgen angibt, die 
nach den Ziffern 10.3 und 10.4 mit dem Frist ablauf 
verbunden sind. 

Planung, Her stellung, Lieferung, Montage, 
Demontage, Instand haltung oder Wartung von
-  Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädli-

che Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu 
lagern, abzulagern, zu be fördern oder wegzu-
leiten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelt-
haf tungs gesetz (UmweltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienen-
den Bestimmungen einer Genehmigungs- 
oder Anzei ge  pflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die 
er  sich  tlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-
führen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit  
energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen 
von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzufüh-
ren sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen {GVO),
(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entste-
hen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche 

Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender 

Gewässer.
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus-

tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elek-
tronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden 
aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Ver än derung von Daten, 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 

Daten, 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-

austausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Infor-

mationen.
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persön-

lichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 

Schi kane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus 
der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs-
nehmers resul tieren. Das Gleiche gut für Sachschäden, 
die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 
Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht  
Versicherungsschutz, wenn der Ver sich  erungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gehandelt hat. 
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dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der 
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Beitrags regulierung), beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich ver-
einbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhun-
gen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden 
berücksichtigt.

13.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mit teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, 
für den die Angaben zu machen waren, eine Nach-
zahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die 
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Bei-
tragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsneh-
mer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolg-
ten.

13.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre.

§ 14  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Ver-
sicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes be-
stimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.

 § 15 Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitrags-
an gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- 
oder Umsatz summe berechnet werden, findet keine 
Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterlie-
gen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung 
der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozent satz sich im vergangenen Kalen-
derjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haft pflichtversicherung 
zugelassenen Versich erer gegenüber dem vorvergan-
genen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittel-
ten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden-
zahlungen gelten dabei auch die speziell durch den 
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermitt   lung von Grund und Höhe der Versicherungs-
leistungen.

  Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungs frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungs aufforderung nach Ziffer 10.2 Absatz 
3 darauf hingewiesen hat.

  Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versich-
erungsnehmer danach innerhalb eines Monats den 
angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für 
Versicher ungs  fälle, die zwischen dem Zugang der 
Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz.

§ 11  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
 Lastschriftermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungs nehmers vom Versicherer nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Ver sicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außer-
halb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform 
aufgefordert worden ist.

§ 12  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Ver-
sich erungs nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug 
ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
trags zahlung verlangen.

§ 13  Beitragsregulierung

13.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versi-
cherten Risikos gegenüber den früheren Angaben 
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser 
vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
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15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgejahres beitrag um den sich aus Ziffer 15.2 erge-
benden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung).

  Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Ver-
sicherungs nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung 
bekannt gegeben.

  Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre 
um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen 
erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre 
nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer 
den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhö-
hen, um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen 
im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung 
darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder Ziffer 
15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Verän derung ist jedoch in den folgenden Jahren 
zu berücksichtigen.

III. Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

§ 16  Dauer und Ende des Vertrages

16.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein ange-
gebene Zeit abgeschlossen.

16.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung zugegangen ist.

16.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren 
kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt wer-
den; die Kündigung muss dem Vertragspartner späte-
stens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 17  Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft weg-
fallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 
Dem Ver sicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben 
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt.

§ 18  Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor dem Wirksam werden der Beitragserhöhung 
zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kün-
digungs recht.

§ 19  Kündigung nach Versicherungsfall

19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn
-  vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung 

geleistet wurde oder
-  dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 

unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

  Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schrift-
form spätestens einen Monat nach der Schadens-
ersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegan-
gen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kün-
digung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch be-
stimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

§ 20  Kündigung nach Veräußerung versicherter 
 Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflicht-
versicherung besteht, an einen Dritten veräußert, 
tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die 
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein.

  Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nieß brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnli-
chen Ver hält  nisses von einem Dritten übernommen 
wird.

 20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 

einer Frist von einem Monat, 
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 

sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-
fenden Versich erungs periode in Schriftform ge-
kündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats 

von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht 
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt 
an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 
laufenden Versicherungsperiode und wird das Ver-
sicherungs verhält nis nicht gekündigt, haften der bis-
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herige Versicherungs nehmer und der Dritte für den 
Versicherungs beitrag dieser Periode als Gesamt-
schuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versich-
erer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder 
den Dritten unverzüglich anzuzeigen.

  Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungs fall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.

  Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht 
für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der 
Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. 
Dies gilt nur, wenn der Ver sicherer in diesem Monat 
von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch ge-
macht hat.

  Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der 
Anzeige pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

§ 21  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
 oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht er  lischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

§ 22  Mehrfachversicherung

22.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko 
in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-
men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlosse-
nen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Ver sich-
erungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats gel-
tend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

IV. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

§ 23  Vorvertragliche Anzeigepflichten des  
 Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertrags erklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahr umstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Text form gefragt hat und die für den 
Entschluss des Versich erers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertrags-
erklärung, aber vor Vertragsannahme der Versich erer 
in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

  Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet 
sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 
auszuüben, den Ver trag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen.

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Ver-
sicherungs nehmers geschlossen und kennt dieser 
den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

23.2  Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den 

gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzu-
treten.

 Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats 
erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 
dem der Ver sicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt 
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Ver sicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständi-
gen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Ver sich erungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzei ge pflicht 
arglistig verletzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3  Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-

sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

  Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versich erungs nehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte.
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Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schrift-
stücke übersandt werden.

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht-
an spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, be-
hördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, 
ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen.

25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder 
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen.

  Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht-

anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Füh-
rung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. 
Der Ver sicherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungs nehmers einen Rechtsanwalt. Der Versiche-
rungs nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

§ 26   Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

 26.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer 
den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von 
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen-
heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte.

26.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Ver-
sich erungs  schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Ob liegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungs nehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Ver-
sicherungs schutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Ver sicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungs obliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Ver sicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 
der Versicherungs schutz bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.

  Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 
zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-
gen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die 
Gefahr absicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, kann der Ver sicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers fristlos kündigen.

  Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 
23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt Er hat die Umstände an-
zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung sei-
ner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist 
nicht verstrichen ist.

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 
23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeige pflichtverletzung hingewiesen hat.

  Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 
und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung
  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen argli-

stiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im 
Fall der An  fech tung steht dem Versicherer der Teil 
des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

§ 24  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden ge-
führt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

§ 25  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüg-
lich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadens-
ersatzansprüche erhoben wurden.

25.2  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, 
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
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lassung. Ist der Versicherungs nehmer eine natürliche 
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in des-
sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 
Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem 
Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
ist.

31.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versich erers oder 
seiner für den Versicherungs vertrag zuständigen 
Nieder lassung.

§ 32  Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

V. Weitere Bestimmungen

§ 27  Mitversicherte Person

  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflicht-
ansprüche gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden 
Bestimmungen auf die Mitversicherten entspre-
chend anzuwenden. Die Be stim mungen über die 
Vorsorge versicherung (§ 4) gelten nicht, wenn das 
neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht.

  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-
nehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die 
Erfüllung der Ob  liegenheiten verantwortlich.

§ 28  Abtretungsverbot

  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine 
Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

§ 29  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklä rungen sollen an die Hauptverwaltung des Ver-
sicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nach trägen als zuständig bezeichnete 
Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willens erklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende 
Anwendung.

§ 30  Verjährung

30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

30.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Anspruchsteller in Text form zugeht.

§ 31  Zuständiges Gericht

31.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versich erer bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungs vertrag zuständigen Nieder-
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